
ROTKREUZ-FAHRDIENST 
GALS / GAMPELEN / TSCHUGG

BRÜTTELEN - ERLACH - INS - LÜSCHERZ - MÜNTSCHEMIER - VINELZ

NEUE EINSATZLEITUNG AB 1. JULI 2017

Das Schweizerische Rote Kreuz, Biel/Bienne-Seeland, bietet älteren, 

behinderten oder kranken Menschen eine Transportmöglichkeit für 

Fahrten zum Arzt, zur Therapie, ins Spital oder zur Kur, an.

Freiwillige Rotkreuzfahrerinnen und –fahrer stellen ihr Privatfahrzeug 

zur Verfügung und schenken von ihrer Zeit, indem sie die Fahrgäste  

zum vereinbarten Termin begleiten und sie auch wieder sicher zurück  

nach Hause bringen.

Informationen und Anmeldung über die Einsatzleitung:

(Preise auf Rückseite)

Rotkreuz-Fahrdienst Biel/Bienne-Seeland

Heinz Wenger

032 338 71 51 / Mo – Fr 08.00 – 10.00

wehe.heinz.wenger@hema-treuhand.ch



Informationsblatt 
 

FAHRDIENST SCHWEIZERISCHES ROTES KREUZ 
Gals / Gampelen / Tschugg 

Neuorganisation ab 1.7.2017: Brüttelen, Erlach, Ins, Lüscherz, Müntschemier, Vinelz 
 
Zweck des Fahrdienstes 

Der Fahrdienst SRK steht älteren, behinderten oder kranken Menschen offen, die wegen ihrer Behinde-
rung nicht in der Lage sind, ein öffentliches Verkehrsmittel zu benützen und für die im Verwandten- oder 
Bekanntenkreis keine Transportmöglichkeit besteht. Freiwillige Rotkreuzfahrerinnen und -fahrer stellen 
für Fahrten zum Arzt, zur Therapie, ins Spital oder zur Kur ihre Freizeit und ihr Privatfahrzeug zur Verfü-
gung und begleiten die Benützerinnen und Benützer zum vereinbarten Termin und bringen sie wieder 
sicher nach Hause. Der Gesundheitszustand muss einen Transport mit Laien und im Privatauto erlau-
ben. 
 
Organisation 

Personen unter 80 Jahren müssen vorgängig ein Arztzeugnis, welches bescheinigt, dass sie auf 
den Fahrdienst angewiesen sind, der Einsatzleitung zustellen. 
Anmeldung spätestens 2 Arbeitstage vor der Fahrt an die Einsatzleitung. Falls ausnahmsweise eine 
Fahrt direkt zwischen Fahrgast und FahrerIn vereinbart wurde, muss diese vor Antritt der Fahrt der Ein-
satzleitung gemeldet werden (ansonsten sind Versicherungsleistungen im Schadenfall nicht gewährleis-
tet). Angemeldete Fahrten sind verbindlich. Nicht rechtzeitig annullierte Fahrten (mind. 24 h vor Abfahrt) 
werden in Rechnung gestellt. 
 

 Heinz Wenger / 032 338 71 51 / Montag - Freitag 8.00 – 10.00 Uhr 
e-mail: wehe.heinz.wenger@hema-treuhand.ch 

 
Die Fahrten werden von Montag bis Freitag durchgeführt. Der SRK-Fahrdienst ist ein Dienst mit Freiwil-
ligen. Es ist also möglich, dass für eine bestimmte Fahrt keine Fahrerin/kein Fahrer gefunden werden 
kann. Bei schlechten Strassenverhältnissen können Fahrten abgesagt werden. 
 
Versicherungen 

Die Autofahrer und Insassen sind während des Einsatzes versichert. Allfällige Begleitpersonen sind der 
Einsatzleitung aus versicherungstechnischen Gründen vorher zu melden. 
 
Finanzierung 

Der Einsatz der Freiwilligen erfolgt unentgeltlich. Für die Autokosten wird ein Kilometergeld erhoben. 
Bezüger aus Institutionen bezahlen zusätzliche Pauschalen. 
 

Grundpreis CHF -.80 pro km, mindestens CHF 8.- 
 

• Kilometer werden ab Wohnort der Fahrerin/des Fahrers berechnet und können für den glei-
chen Zielort unterschiedlich ausfallen. 

 
• Wartezeiten 

1. Wartezeit bis zu 1 ½ Std. ist im km-Tarif bzw. in der Pauschale enthalten. 
2. Ab 1 ½ Std. Wartezeit werden dem Fahrgast CHF 5.00 pro weitere ½ Std. Wartezeit verrechnet. 
3. Ab 4 Std. Wartezeit wird anstelle einer Wartezeitvergütung der doppelte Tarif verrechnet. 
 

• Ab einem ½ Tag Einsatzzeit (zusammenhängende Fahrt, z.B. Auswärtsfahrt) CHF 25.- pro Mittag- 
bzw. Abendessen. 

• Parkgebühren zusätzlich, nach Aufwand 
 

  
 


